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Öffentliche Bekanntmachungen

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 der 
Stadt Ostseebad Kühlungsborn "Ortsmitte Kühlungsborn Ost"

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der 
Beteiligung der Öffentlichkeit

Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn hat in ihrer Sitzung am 16.05.2013 
die Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn 
"Ortsmitte Kühlungsborn Ost" gemäß §§ 2 u. 8 i.V.m. § 13 BauGB beschlossen. 
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 wird aufgrund von geplanten Bauvorhaben erforderlich, 
die nicht mit den bisherigen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes übereinstimmen. Die 
Änderung umfasst das Flurstück 98, Flur 2, Gemarkung Kühlungsborn (Fischersteig 2). Da die Grund-
züge der Ursprungsplanung nicht berührt werden, kann ein vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB 
durchgeführt werden. Von einer Umweltprüfung wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen.

Am 20.06.2013 hat die Stadtvertreterversammlung den Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 
einschließlich Begründung gebilligt und die öffentliche Auslegung beschlossen. Der Entwurf der 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 36 und der Entwurf der Begründung dazu liegen gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit 

vom 05.07.2013 bis zum 06.08.2013

in der Stadtverwaltung, Bauamt, Zimmer 30, Ostseeallee 20, 18225 Kühlungsborn, öffentlich zu jeder-
manns Einsicht während der Dienstzeiten aus.

Während der Auslegungszeit können von jedermann Stellungnahmen zum Entwurf schriftlich oder zur 
Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können.

Rainer Karl (Siegel)
Bürgermeister

Anlage: Übersichtsplan



Amtliches Bekanntmachungsblatt -3- Nr. 06/2013

Übersichtsplan: Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 der Stadt Ostseebad 
Kühlungsborn "Ortsmitte Kühlungsborn Ost"

Geltungsbereich
4. Änderung
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Das nächste Amtliche Bekanntmachungsblatt erscheint am  18.07.2013
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